


Verwaltungsorganen wurde nicht viel Einfluß zugestanden. Diese Tendenz
wurde durch das Prager Dokument des Rates verstärkt. Es forderte, daß
der Ausschuß Hoher Beamter, der aus leitenden Diplomaten der Teil­
nehmerstaaten besteht, mindestens alle drei Monate zusammentritt.4 Dies
würde eine gewisse Kontinuität zwischen den Treffen des Ministerrates
herstellen.
Der Gipfel von Helsinki im Juli 1992 stärkte die Position des amtierenden
Vorsitzenden, und zwar durch a) die Unterstützung der Troika, die sich
aus dem gegenwärtigen amtierenden Vorsitzenden sowie seinem Vorgän­
ger und seinem Nachfolger zusammensetzt, b) durch ad hoc-Lenkungs­
gruppen, besonders auf den Gebieten Konfliktprävention, Krisenma­
nagement und Streitbeilegung, c) durch Unterstützung von persönlichen
Vertretern mit einem klaren und präzisen Mandat.5 Es ist offensichtlich,
daß der Hauptzweck der Troika in der Herstellung von Kontinuität in den
KSZE-Aktivitäten liegt. Die anderen beiden Einrichtungen stellen sehr
flexible Instrumente dar, auch wenn die Lenkungsgruppen vom Rat oder
vom Ausschuß Hoher Beamter (AHB) eingerichtet werden können, wo­
hingegen der amtierende Vorsitzende den AHB über seine Absicht infor­
mieren muß, persönliche Vertreter zu entsenden.
Zwei weitere Entwicklungen im Institutionengefüge verdienen besondere
Aufmerksamkeit. Es wurde beschlossen, einen Hohen Kommissar für na­
tionale Minderheiten (fortan HKNM) zu ernennen.6 Hierin spiegelt sich
deutlich die seit 1990 gesammelte Erfahrung wider, daß ethnische Kon­
flikte, deren Wurzeln meistens in der Verletzung von Minderheitenrech­
ten liegen, die Gefahr einer gewaltsamen internationalen Eskalation in
sich bergen.
Noch während die Position des HKNM eingerichtet wurde, wurden be­
reits Vorbereitungen getroffen, ein weiteres Element in das internationale
Netz einzufügen. "In seiner Rede auf dem Helsinki-Gipfel überraschte
der britische Premierminister John Major die Zuhörer mit seinem Vor­
schlag, die KSZE solle einen Generalsekretär bekommen." Den Berichten
zufolge "fand dieser Vorschlag sehr schnell breite Unterstützung der Mit­
gliedstaaten.,,7 Dies spiegelt sich verschwommen in den folgenden Worten

4 Prager Dokument über die weitere Entwicklung der KSZE-Institutionen und -Struk­
turen, Prag, 30. Januar 1992, Kap. A.5, S. 1, in: Fastenrath, Ulrich (Hrsg.), KSZE.
Dokumente der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Neu­
wied/Berlin, Losebl.-Ausg.

5 Gipfelerklärung von Helsinki, Helsinki, 10. Juli 1992. Verheißungen und Probleme
des Wandels, in: Fastenrath, a.a.O. (AnmA), Kap. BA; Beschlüsse von Helsinki, Hel­
sinki, 10. Juli 1992, in: ebenda, Kap. A.6, hier S. 3f.

6 Ebenda, S. 5.
7 Niels Möller Gulland, The Forum for Security Co-operation and related Issues, in:

Michael R Lucas (ed.), The CSCE in the 1990s: Constructing European Security and
Cooperation, Baden-Baden 1993, S. 58 (eigene Übersetzung).
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zesses ist. Dazu tragen auch ihre politische Glaubwürdigkeit und, wenn
nötig, ihre operationale Flexibilität bei.12 Die Teilnehmerstaaten, die die
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit allmählich in eine re­
gionale Einrichtung und dann - im Dezember 1994 - in eine internationale
Organisation umwandelten, wollten keine zweite regionale UNO. Die
Notwendigkeit, kosteneffektiv zu handeln, unterstützte die geschilderten
Überlegungen.
Die Entwicklung des KSZE-Generalsekretariats unterstrich die Tatsache,
daß seine Rolle nicht als politisches Organ konzipiert wurde. Es wurde
nach Wien verlegt, mit einem Büro in Prag, und umfaßt "Abteilungen für
Konferenzdienste, Verwaltung und Haushalt, die Unterstützunßdes am­
tierenden Vorsitzenden sowie das Konfliktverhütungszentrum." ObwoW
das Sekretariat von etwa 100 auf 150 Mitarbeiter vergrößert wurde, hat
die überwältigende Mehrheit der Angestellten keinen Diplomatenstatus.
Die meisten sind mit Bilanzbuchhaltung, Logistik und ähnlichen Berei­
chen befaßt, was den vorwiegend unpolitischen Charakter des Sekretariats
und seines Generalsekretärs deutlich macht. Während des KSZE-Gipfels
im Dezember 1994 wurde "die Stärkung des politischen Status des Gene­
ralsekretärs (der in erster Linie als Sekretariatsleiter fungiert, der den
amtierenden Vorsitzenden in seiner Arbeit unterstützt) ... in den Be­
schlüssen von Budapest nicht zur Sprache gebracht,,14. Bevor die Vorbe­
reitungen für den Gipfel in Budapest begannen, war vorgeschlagen wor­
den, die Zahl "politischer Figuren" in der KSZE durch die Einrichtung
eines "KSZE-Beraters für Stabilitäts- und Sicherheitsfragen" zu erhöhen.
Dieser Berater sollte ein Mandat "... nach dem Vorbild des Hohen
Kommissars der KSZE für nationale Minderheiten erhalten, was ihn bei
der Verhütung von Spannungen, die nicht mit Fragen nationaler Minder­
heiten zusammenhängen, zu einem unauffällig und leise agierenden Ver­
mittler gemacht hätte".15 Dieser von Österreich und Ungarn eingebrachte
Vorschlag wurde nicht angenommen. Mit Ausnahme des Konflikts in Ta­
dschikistan, haben alle anderen Konflikte ethnische Wurzeln, so daß sie
vom HKNM oder anderen Organen behandelt werden können. Es gibt so­
mit keinen Grund, dem institutionellen System ein weiteres Organ hinzu­
zufügen.

12 Diese Vorteile werden, neben anderen, in dem Bericht aufgeführt "Seminar on CSCE
Peacekeeping 7-9 lune 1993, Vienna. Report on the discussions in Workshop "C"," S.
2.

13 Zusammenfassung und Schlußfolgerungen des Ratstreffens von Rom, Rom, 1. De­
zember 1993. Die KSZE und das neue Europa - unsere Sicherheit ist unteilbar, in:
Fastenrath, a.a.O. (AnmA) , Kap. CA, VII. KSZE-Strukturen und -Operationen, S.
21f.

14 Victor-Yves Ghebali, Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Eu­
ropa als Ergebnis der Budapester Konferenz, in: NATO-Brief 2/1995, S. 25.

15 Ebenda.
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Jedoch wurde auch klar, daß sie den gravierenden Problemen nicht ge­
wachsen sind.
Auf dem Gipfel im Juli 1992 wurden diese Problemfelder angesprochen.
Eines davon war die Etablierung eines Mechanismus, der die häufigste
Spannungsursache aufgreift, nämlich interethnische Konflikte. Der
HKNM hat eine Frühwarnungs- und Vermittlungsfunktion. In einer etwas
zweideutigen Formulierung ist der HKNM berechtigt, über seine Rolle als
Beobachter und Vermittler hinauszugehen. "Der Hohe Kommissar kann
empfehlen, daß man ihn ermächtigt, weitere Kontakte und eingehendere
Konsultationen mit den betroffenen Parteien mit dem Ziel möglicher
Lösungen gemäß einem vom AHB zu beschließenden Mandat
aufzunehmen.,,18 Dies stellt eine Abkehr vom Prinzip der Vermittlung und
eine Hinwendung zu dem der ScWichtung dar, was eine aktivere Rolle des
HKNM voraussetzt, die bis hin zu Empfehlungen zur Lösung des
potentiellen Konflikts reichen würde. In der Praxis konzentrierte sich der
Hohe Kommissar seit Anfang 1993 auf Erkundungsmissionen in po­
tentiellen Krisengebieten. Er ist zur Zeit mit folgenden Fällen direkt be­
faßt: 1) Lettland und Estland (im Hinblick auf die dort lebenden Russen),
2) Slowakei (die ungarische Minderheit) und Ungarn (die slowakische
Minderheit), 3) Rumänien (insbesondere in bezug auf die dortige
ungarische Minderheit), 4) die frühere Jugoslawische Republik Mazedo­
nien (ihre albanische Bevölkerung), 5) Albanien (in bezug auf die griechi­
sche Bevölkerung im Süden des Landes), 6) Ukraine (besonders die Lage
auf der Krim) und 7) (interethnische Beziehungen) in Kasachstan und
Kirgisien.19 Die Arbeit des Hohen Kommissars hat dazu beigetragen,
Verständnis zu schaffen für vorhandene realistische Möglichkeiten bei der
Bewältigung von Minderheitenkonflikten. Eine der wichtigen Schluß­
folgerungen, die als Warnsignal für alle politischen Kräfte dienen sollte,
die mit aufkommenden ethnischen Konflikten zu tun haben, ist folgende:
"Es ist eindeutig, daß territoriale Regelungen und insbesondere Abspal­
tungen keine realistischen Möglichkeiten sind, weil sie nicht durchführbar
und für fast alle Staaten inakzeptabel sind.,,20 Wenn die Beobachtung
"wiederholte Verstöße gegen Verpflichtungen deuten häufig auf den
Beginn eines Konfliktes hin,,21 richtig ist, dann ist es wichtig, festzuhalten,
daß die KSZE die häufigste und wichtigste Konfliktquelle identiflZierte

18 Beschlüsse von Helsinki, a.a.O. (Anm.5), S. 9.
19 Max van der Stoel, Konfliktverhütung und Herbeiführung von Frieden als bedeu­

tende Aufgaben der KSZE, in: NATO-Brief 4/1994, S. 1l.
20 Rob Zaagman, Minority Questions, Human Rights and Regional Instability: The Pre­

vention of Conflict, in: Robert L. Pfaltzgraff Jr./Richard H. Schultz Jr. (eds.), Ethnic
Conflict and Regional Instability: Implieations for US Poliey and Army Roles and
Missions, Washington 1994, S. 222 (eigene Übersetzung).

21 Wilhelm Höynek, Die KSZE arbeitet am Ausbau ihres Konfliktverhütungspotentials,
in: NATO-Brief 2/1994, S. 17.
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Die andere Neuerung des Helsinki-Gipfels war die Vereinbarung, em
KSZE-eigenes Peacekeeping zu etablieren.
Während des Vorbereitungstreffens im Frühjahr 1992 wurden intensive
Debatten darüber geführt, wie die Beziehungen zwischen dieser KSZE­
Aktivität und der anderer Institutionen zu gestalten wären. Von Beginn an
vertraten einige Delegationen, einscWießlich der der USA und Großbri­
tanniens, die Meinung, daß "Peace-keeping-Streitkräfte auf Anfrage der
KSZE von anderen spezialisierten Organisationen wie der NATO, der
neun Staaten umfassenden Westeuropäischen Union oder den Vereinten
Nationen zur Verfügung gestellt werden sollten", wohingegen andere, zum
Beispiel der vormalige deutsche Außenminister Genseher, betonten, daß
die KSZE ihre eigenen Peacekeeping-Kräfte erhalten sollte.23 Letzlieh
setzte sich die erstere Position durch und das Dokument postulierte: "Die
KSZE kann Ressourcen und mögliche Erfahrung sowie Sachkenntnis be­
stehender Organisationen, wie der EG, der NATO und der WEU nutzen
und könnte sie deshalb ersuchen, ihre Ressourcen zur Verfügung zu stel­
len, um sie bei der Durchführung friedenserhaltender Aktivitäten zu
unterstützen.,,24 Es ist wichtig, festzuhalten, daß das Peacekeeping-Kon­
zept der KSZE den "traditionellen Ansatz" widerspiegelt. Das bedeutet,
daß Peacekeeping-Operationen keine Aktionen zur Friedenserzwingung
umfassen, daß sie die Zustimmung der direkt betroffenen Parteien benöti­
gen und sie unparteüsch durchgeführt werden. "Friedenserhaltende Ope­
rationen können nicht als Ersatz für eine Verhandlungslösung betrachtet
und müssen daher als zeitlich begrenzt verstanden werden.,,25 Ein solcher
Ansatz ist nicht unumstritten. Seit dem Ende des Ost-West-Konflikts ist
deutlich geworden, daß die wichtigste noch offene Frage lautet, ob man
sich an der Lösung eines gewaltsamen Konflikts beteiligt oder nicht. Be­
jaht man diese Frage, so laufen die Organisation und die Länder, die
Truppen zur Verfügung stellen, Gefahr, hoffnungslos in dem Konflikt zu
versinken, wie der gegenwärtige Krieg im früheren Jugoslawien zeigt.
Folglich erscheint es immer willkürlicher, eine Trennungslinie zwischen
Friedenserhaltung und Friedenserzwingung ziehen zu wollen. Was Peace­
keeping angeht, so wurde angeregt, daß der Rat oder der AHB, ähnlich
wie bei anderern Arten des Konfliktmanagments, "eine Operation in re­
gelmäßigen Abständen überprüfen und alle erforderlichen Entscheidun­
gen hinsichtlich ihrer Durchführung"26 treffen wird. Auch der amtierende
Vorsitzende spielt eine wichtige Rolle, indem er geeignete Konsultationen
organisiert und den Leiter der Mission nominiert, den der AHB dann

23 Robert Mauthner, CSCE Agrees Principle of Peace-keeping, in: Financial Times vom
27. März 1992, S. 3.

24 Beschlüsse von Helsinki, a.a.O. (Anm.5), S. 22.
25 Ebenda, S. 19.
26 Ebenda, S. 20.
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rationen einer solchen Truppe entwickeln möge.31 Zu diesem Zweck
mußte er vom Generalsekretär unterstützt werden. Der wird seinerseits
"nach Konsultationen ... ferner eine Planungsgruppe auf
hoher Ebene in Wien einsetzen, um unter anderem Empfehlungen über

und Art Kommando- und Führungsstruktur, Logistik,
und Vereinbarungen mit den beitragenden

Staaten abzugeben". Diese Verpflichtung zeigte deutlich, daß im Falle
einer die aktive Unterstützung des Sekretari­

denn die militärische Expertise hat das Kon-
das Teil des Sekretariats ist. Wenn KSZE-Peace­

kann sich die Zusammenarbeit zwi-
..;...P1I"• .P.... ·'JlIC',~V1l'·.Pt- ..ll .... und den Vereinten Nationen im Hinblick auf

logistischen und technischen Erfor­
dernisse als erweisen. In diesen Bereichen verfügt das UN Depart­
ment of Peacekeeping Operations bereits über große Erfahrung. Es wäre
zu bereits festzulegen, ob die für Berg-Karabach vorgesehene Ope-
ration gleich in der Größe (drei mechanisierte Infanteriebatal-
lione und drei mechanisierte Infanteriekompanien oder fünf
mechanisierte Infanteriebatallione und eine unabhängige Infanteriekom-

aufgestellt oder ob sich zunächst die Entsendung ei-
ner von Beobachtern in Region als notwendig er­
weisen wird, und die Operation erst dann ausgeweitet wird, wenn sich de­
ren Aktivität als nützlich und akzeptabel für beide Parteien erweist. Selbst
wenn es nötig sein sollte, die Operation in kleinerem Rahmen zu begin­
nen, wird früher oder später die Verwirklichung des Beschlusses von
Budapest notwendig werden. Dies wird ein Testfall, der bei der Zusam­
menarbeit zwischen der "Bürokratie" der KSZE-"Profis" und dem amtie-

Vorsitzenden eine gewisse Rolle spielen wird.

Die Zusammenabeit zwischen dem amtierenden Vorsitzenden und dem Ge­
neralsekretär heute und morgen

Wie bereits kurz haben verschiedene KSZE-Entscheidungen
.&.JtWl.t>AJL.LIL""".II.1II. darüber geschaffen, welche Organe eine politische Rolle in der
,--,.II.:Fioot>AJL.LILUIII.lI.lII..II.",-".LIL zu spielen haben. Ohne jeden Zweifel sind es deren zwei, die

1H~1hlIII1111~'tlI' einer solchen aktiv anstreben: der amtierende Vor-
sitzende und der Hohe Kommissar für nationale Minderheiten. Gegen-

31 Budapester Dokument 1994 - Der Weg zu echter Partnerschaft in einem neuen Zeit­
alter, Budapest, 6. Dezember 1994. H. Regionale Fragen. Intensivierung der KSZE­
Bemühungen bezüglich des Konflikts in Berg-Karabach, in: Fastenrath, a.a.O. (Anm.
4), S. 14f.

32 Ebenda, S. 15.
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"'1I"c'1It-'7j~nrfpn aus JL.JLAU' ............, ....u .................' .......

rH 1I"t-~ h11t"111l110" hat. Das könnte
oder eine

mehr Kontinuität als da viele
Jahres werden können. Eine solche

kann der Generalsekretär
dessen und um weitere zwei Jahre

~70ll'·Rd'lI1I",na·1I""" werden
Es nichts den Status des Generalsekretärs zu
revidieren. sollte weiter auf die und die Instruktionen ,,, .................. ,,,, .. _
gen Institutionen die dafür bestimmt d.h. der \.J ... lIo.Al.JI..A'lo&.LF-.""

der Hohe der Ministerrat und der amtierende Vorsitzende. Ge-
wisse kleinere könnten dennoch werden. Eine

die zwischen dem Generalsekretär dem amtie-
renden Vorsitzenden durch die eines Vertreters des

le~{e111Q:e~n Außenministerium zu konsolidieren.
Es ließen sich auch radikalere Maßnahmen wie zum die

1I11i"1,""C'1I11_n der des und seinen Ersatz
einen Vertreter amtierenden Vorsitzenden. käme aus n~Tns.~~.-

ben amtierenden Vorsitzenden stellt und seine
Amtszeit letzterem. es ist noch zu zum ge-

01lt-'1"'il1l1l1t"lllrt- radikale über diese Funktion zu
fällen. "Es ist besser achtmal zu schauen zu bevor man ein-
mal ein ....:1I"'\11"1I~1i'\''lI7,"''1I''t-

Man sollte sich auch Ve]r2e~2eJnwärt12e~n

33 der ~Cl1.1uJjtol~~ef\llng(~nund Beschlüsse des Stockholmer Ratstref-
fens, Anhang 1, a.a.O. (Anm. 9), 1.
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